
Fällen über die weitere Mitgliedschaft. Im Falle der Abberufung 
eines Abgeordneten tritt ein gewählter Nachfolgekandidat in die 

ARTIKEL 57 vollen Rechte eines Abgeordneten ein. Das Nachrücken eines Nach
folgekandidaten wird durch Beschluß der Volksvertretung festgelegt 
(vgl. § 50 der Wahlordnung).
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(GBl. I S. 144)

Geschäftsordnung der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik 
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